
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1936/12/21 1Ob1197/36
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1936

Norm

ZPO §320 Abs1

Rechtssatz

Aus dem Verbot der Vernehmung einer Person als Zeugen, die zur Mitteilung ihrer Wahrnehmung unfähig ist, folgt

noch nicht, daß andere Personen nicht etwa über Mitteilungen, die diese verstandesschwache Person gemacht hat,

vernommen werden können.
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